
Klägerklausur 
– Zweckmäßigkeitserwägungen

Die Anwaltsklausur im Zivilrecht



Prüfungsreihenfolge Klägerklausur –  
Zweckmäßigkeitserwägungen

Möglichkeiten der Anspruchsdurchsetzung

Anspruchsdurchsetzung durch Klageerhebung

Risikominimierung



Möglichkeiten der Anspruchsdurchsetzung Klägerklausur –  
Zweckmäßigkeitserwägungen

Gibt es einen effektiveren Weg als Klageerhebung?

Mahnantrag Arrest / einstweilige Verfügung

PKH-Antragselbständiges Beweisverfahren

begründen, warum nicht



Anspruchsdurchsetzung durch Klageerhebung Klägerklausur –  
Zweckmäßigkeitserwägungen

Leistungsklage

Feststellungsklage

Welche Klagearten kommen in Betracht?

Gestaltungsklage



Anspruchsdurchsetzung durch Klageerhebung Klägerklausur –  
Zweckmäßigkeitserwägungen

persönliche Prozessvoraussetzungen

mögliche Gerichtsstände

Zulässigkeit einer Klage

Prozesshindernisse



Risikominimierung Klägerklausur –  
Zweckmäßigkeitserwägungen

Klage im Urkundenprozess

Teilklage

Welche Klagearten sind am effektivsten?



Risikominimierung Klägerklausur –  
Zweckmäßigkeitserwägungen

mehrere prozessuale Ansprüche

Kombination aus Zahlungs- und Feststellungsklage

Kommt eine objektive Klagehäufung in Betracht?

Haupt- und Hilfsantrag

Stufenklage



Risikominimierung Klägerklausur –  
Zweckmäßigkeitserwägungen

Gegen wen soll sich die Klage richten?

Streitgenossenschaft
notwendige

einfache

Streitverkündung an Gesamtschuldner ist unzulässig



Risikominimierung Klägerklausur –  
Zweckmäßigkeitserwägungen

kein ausschließlicher Gerichtsstand an anderem Ort

allgemeiner Gerichtsstand des Beklagten am selben Ort

Kann die Klage am Wohnsitz des Mandanten erhoben werden?

besonderer Gerichtsstand am Wohnsitz des Mandanten

wirksame Gerichtsstandsvereinbarung



Risikominimierung Klägerklausur –  
Zweckmäßigkeitserwägungen

Wahlrecht zwischen besonderen Gerichtsständen und  
dem allgemeinen Gerichtsstand des Gegners (§ 35 ZPO)

Bei welchem Gericht soll sonst Klage erhoben werden?

Gerichtsstandsbestimmung für Streitgenossen ohne 
gemeinsamen Gerichtsstand (§ 36 I Nr. 3 ZPO)



Prüfungsreihenfolge Klägerklausur –  
Zweckmäßigkeitserwägungen

Zivilkammer oder Kammer für Handelssachen?

Handelssache (§ 95 GVG)

wirtschaftlicher Sachverstand der Handelsrichter



Streitverkündung Klägerklausur –  
Zweckmäßigkeitserwägungen

Klägerin Beklagter

D
mögliche Verursacherin

Verkehrsunfall

Zahlung 10.000,00 Euro

Verursacher?



Streitverkündung Klägerklausur –  
Zweckmäßigkeitserwägungen

Klägerin

D

§ 823 I BGB? Streitverkündung

Problem

Verjährung

§ 204 I Nr. 6 BGB

keine Bindung ans Urteil

Urteil wirkt nur inter partes

Interventionswirkung 
§§ 68, 74 III ZPO

Lösung



§ 101 I ZPO

Streitverkündung Klägerklausur –  
Zweckmäßigkeitserwägungen

Hauptpartei = Partei, auf deren Seite NI beitritt

Kostenrisiko

Beklagter trägt auch Kosten des DrittenBeklagter verliert

Ausnahme: Beitritt auf Beklagtenseite

Mandant verliert Dritter trägt seine Kosten selbst



Prozesskostenhilfe (§§ 114 ff. ZPO) Klägerklausur –  
Zweckmäßigkeitserwägungen

Erfolgsaussichten der Klage

Klageerhebung nicht mutwillig

Mandant ist nicht in der Lage, Vorschuss nach 
§ 12 I GKG + Anwaltskosten zu leisten

Erklärung über persönliche und 
wirtschaftliche Verhältnisse



Umfang des Klageantrags Klägerklausur –  
Zweckmäßigkeitserwägungen

Zug-um-Zug-Verurteilung

Feststellungsantrag zum Annahmeverzug

Minderung der Klageforderung um eigenen 
Mitverschuldensanteil 



Umfang des Tatsachenvortrags Klägerklausur –  
Zweckmäßigkeitserwägungen

Vorwegverteidigung gegen mögliches Beklagtenvorbringen?

nur, wenn es sogleich entkräftet werden kann


